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Jorlage an die Stadtveror_4netenversammlung 
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biet e1ortst.anr;ente von der Gemn:rkunfJSf:.:r.eriz:e Rodenbw:h bis 
zur rJ lr:lv~ 

Die Stadtverordnetenversammlung· wird gebeten, folgenden Beschluß 
zu fassen: 

Dem vorliegenden Bebcuungsplanentwurf fUr den Stcdtteil 
Wol f~icmg - Plangebiet. nortstangente von der Gemc:rkun~1s
grenze Rodenbach bis zur B 
~........ c·• ~ , ~ 0 ., ,,,. f".,,,, ~ r-:; f ,. " ~ d uer ~cnonwc~aerkiarung rur acs Jeoiet zw1scnen 1er ge-
olcnten Ortstangente und der Gemarkunasrenze zwischen Wolf-• V 

gang und ederrcdenbach wird zugestimmt. 

F orstcirnt f Ersctzaufforstung 
ist durch die Gemei e Rodenbach in deren Gebiet vorzunehmen. 

:rch-fUh:r.ung 
nicht,:) 

des Bebauunasolanes entstehen der 
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Begründung: 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Großauheim hat am 
17. 12. '1973 beschlossen, für das Gebiet ''0rtstcm91ente von 
der Gemarkungsgrenze Rodenbach bis zur B 43 11 einen Bebauungs
plan aufzustellen. Es war ursprUnglich beabsichtigt, diesen 
Bebauungsplan als gemeinsamen Bebauungsplan zwisch,n der 
Gemeinde Rodenbach und der Stadt Großauheim aufzustellen, 
wds jedoch aus verfahrenstechnischen GrUndan nicht möglich 
ist. Es ist deshalb erforderlich, den im Bereich der Stadt 
Hanau liegenden Teil des Bebauungsplanes als besonderen Be
bauungsplan der Stadt Hanau zu behandeln. Entsprechend der 
zwischen der Gemeinde Rodenbach und Stadt Großauheim ge
troffenen Vereinborung wur,den ·die Träger öffentlicher Be
lange durch die Gemeinde Rodenbach eingeschaltet. FUr den 
im Gebiet der Stadt Hanau liegenden Teilbereich wurden 
seitens der Trtiger.öffentlicher Belange folgende Anregungen 
und Bedenken vorgebrocht:. 

1~ pas 1-less:_forst~.:!:.t WolfgOJ::!.9., 

teilt mit Schreiben vorn 18. 6. 1974 mit, dass es fUr 
den Bau der Ortstang~nte von der Gartenstraße in 
Roclenbach bis zur B 4:3 durch die Stoatswcüdobteihmg 96 
seine Zustimmung und gleichzeitig die Genehmigung zur 
Umwandlung der fur den Bau ~rforderlichen WaldflHche 
unter nachfolgenden Auflagen ert~ilt: 

a) FUr die zum Bau der Ortstangente beanspruchte Wald
flijche ist vor Ba~beginn eine flHchengleiche Er
satzaufforstung vorzune!:men. 

b) Der Wald zwischen der Ortstangente und der Orts
loge Rodenbach soll zum Schonwclld erklärt werden. 
Der Gemeindevorstand Rodenbach und der Magistrat 
der Stadt Großauheim stimmen dieser Schonh•a.lder
klHrung in einem gemeinsamen Beschluß zu. 

e) Die Rodung des Gel~ndes wird erst dann vorginommen, 

wenn die Zustimmung zur Schonwalderklijrung durch 
die genannten K~rperschaften vorliegt, 

wenn der zutreffende aebcuungsplcn nach den Be-
1 

stimmungen des BBauG rechtsverbindlich geworden 
ist und 
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wenn des forstfiskclische GelHnde in Besitz der 
Gemeinde Ubergegcngen ist. 

Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
Der ErklHrung der WaldflHche zwischen der geplanten Orts
tagente0 der B 43 und der Gemarkungsgrenze zwischen Wolf
gang und Niederrodenbach*sollte stattgegeben werden, weil 
damit die Erhaltung dieser WcldflHche zusHtzlich ge
sichert wird. 

Die geforderte Erstitzc1uf forshmg muß durch die Gemeinde Roden
bach erfolgen, die sich hierzu auch im Bereich ihres Ge
meindebezirkes bereit.erklHrt hat. 

:2 $ Qi.~ Reg i o nc l e ~J ci n u JJ.9.§.$ e!l1ei n~~b1,!e :rnrnj.JJ, 
1 . 0 • ~ i • ' C) ! ,J • ·1 ,.,, .... i • +: ' • 1.1 l ,.,. ncit 11u.·r. :::>cnre1oen vom ✓~ 'neu 1;1/1.t m1„ge1;e.1.. c, Cti.ij gegen 
den Bebauungsplan keine Bedenken bestUnden, sofern 
sichergestellt wird, da,B 

zuvor Ersatzaufforstung vorgenommen wird und der 
Wald zwischen der Straße und der Ortslage zumSchon
wald erklart wird. 

Hierzu wird auf die Stellungnahme ZlJ dem Schreiben des 
Hess~ Forstc1mtes vom H3$ 6. 1974 Bezug genommen. 

3. Der Kreisausschuß des Landkreises Hanau 
~ - -,,....3VWP t«D"7'1PXQU~ 

teilt mit Schreiben vom 7. Mai 1974 mit, dcß gegen die 
geplante Ortstorgente keine Bedenken bestehen, werm fllr 
die zum Straßenbau benötigten WaldflHchen vor Baube
ginn ausreichende Ersatzaufforstung nachgewiesen wird 
und die zu verlegenden Vorflute~ als offene Gaw6sser 
gestaltet und nicht verrohrt werden. 

Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
Hinsichtlich der Ersatzaufforstung wird auf die Stellung
nahme zu dem Schreiben des Hess. Forstamtes Wolfgang 
Bezug genommen~ 
Die Verlegung und evtl~ Verrohrung des Vorflutgrabens 
wird entsprechend den Auf lcigen des i.fosserwirtschriHs-
amtes vorgenommen. 

*) zum Schonwald 



4. f?!E« ~:.:md,e,s~'!E,Sb,ijq_lofie .~12 

verweist mit Schreiben vom 26~ 2. 1974 ouf die§§ 
5 und 6 des Preuß. Ausgrabung&gesetzas. 

Hierzu wird wie folgt Stellnng genommeng 
Der Bitte des Lcndesarch~ologen wurde durch entsprechen
~en Hinweis i~ Bebauungaplanentwurf Rechnung getragen. 

5. Qp_s _t{_~SS.,!~!.,_schaftscm.J..J:~1
0
0,eJlt Au~ensj:e_lle HapoJ!l._ 

weist mit Schreiben vom 1~L 2. 1974 darauf hin, daß 
fUr die Verlegung und Verrohrung des Vo:rflutgn1bens 
etwa zwischen den Stationen o + 370 - o + 500 es eines 
wassen11irtschaftlic:hen Sauentwu.rf es, fUr den ein Plan
f4?ststellungsverfc1hren rlCich § 59 MWG durchgeführt werden 
muß, bedarf. 

Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
In den Bebauungsplanentwurf wurde ein entsprechender 
Hinweis aufgenommen. 

6. Das F ernm!1S1-~EP-,t ,4( F rcmkf urUJiaitJ.t_ 

weist mit Schreiben vom 22. 2. 1974 darauf hin, daß 
entlang der B 43 ein wichtiges Fernmeldekabel der Deutschen 
Bundespost liegt, das im Zuge der vorgesehenen Straßenbau
arbeiten geschUtzt werden muß. 

Hierzu wird wie folgt Stallung genommen: 
In den Bebauungsplanentwurf wurde der Forderung des Fern
meldeamtes 4 durch einen entsprechenden Hinweis Rechnung 
getragen. 

7. Die Stadtwerke Hanau _,a:,,;,n 

weisen mit Schreiben vom 28. 2. 1974 darauf hin, daß im 
Bereich der geplanten Straßentrasse eine Gashochdruck
leitung verlijuft, deren Uberdeckung v. o,8 - 1,oo m nicht 
verringert werden darf. 

Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
Den Forderungen der Stadtwerke Hanau wurde durch Auf
nahme eines entsprechenden Hinweises in den Bebauungs
planentwurf Rechming getrogen~ 
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Kosten fUr die DurchfUhrung des Bebcuungaplanes Uber
nimmt die Stcdt Hanau nicht. 

"~ 'd '1 1 ß b • · ,, t" es wir vorgescn.agen, aem 1e auungspicnen~wurr zuzus 1mmen. 




